
Seite: 1/1

Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/371/2015-1 AZ:

08.04.2016

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich
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Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Befreiungsantrag für die Fällung von drei Bäumen
Am Hünengrab 5
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
21.04.2016 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:
Die Bauvoranfrage und der Befreiungsantrag wurden in der Bauausschusssitzung am 
26.11.2015 beraten, siehe Vorlage 12/371/2015. Der Ausschuss hat das Einvernehmen 
für die Bauvoranfrage erteilt, aber nur die Zustimmung für Fällung von zwei Buchen (Baum 
B und C) im südlichen Bereich des Grundstückes in Aussicht gestellt.

Zusätzlich wird jetzt ein Befreiungsantrag für die Fällung einer anderen Buche (Baum D) 
gestellt, die bisher nicht beraten wurde. Herr Mylius hat bei einem Ortstermin auf die 
Gefahrenlage dieses Baumes hingewiesen und kann den Sachverhalt dazu näher 
erläutern. 

Für die Naturschutzbehörde ist die Darstellung des Schattenwurfes erarbeitet worden.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle stellt sein gemeindliches Einvernehmen im 
Rahmen eines Bauantrages für den zusätzlichen Befreiungsantrag für die Fällung der 
geschützten Buche (Baum D) für das Grundstück „Am Hünengrab 5“ in Aussicht. 
Für den Baum ist eine Ersatzpflanzung gemäß dem Bebauungsplan Nr. 2 „Kuhkoppel“, in 
Verbindung mit der Baumschutzsatzung der Gemeinde Aumühle, vorzunehmen.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:


